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An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 WIEN 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates, betreffend die Begutachtung der an die 

vorberatenden Körperschaften und Zentralstellen versendeten Gesetzentwürfe beehrt 

sich das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie in der Anlage seine 

Stellungnahme zu dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erstellten und 

mit Schreiben vom 4. August 1992, ZI. 56.717/3-1/92, versendeten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, -mit dem arbeitsrechtliche Bestimmungen an das EG-Recht angepaßt 

werden (Arbeitsrechts - Anpassungsgesetz - AVRG) und andere Gesetze geändert 

werden, in 25-facher Ausfertigung zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

25. September 1992 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Binder 
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BUNDESMINISTERIUM FlJR UMWELT, A-1015 Wien, Himmelpfortgasse 8 
Postfach 10 , JUGEND UND FAMILIE 

Präsidium 

ZI. 53 0201/54-Pr.1/92 

An das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1011 WIEN 

Telefon 51 433 
Durchwahl 

Sachbearbeiter: 1106 

Dr. Stanzel 

Zum Schreiben vom 4. August 1992, ZI. 56.717/3-1/92, beehrt sich das Bundesmini

sterium für Umwelt, Jugend und Familie folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Zu Artikel 6: Änderung des Mutterschutzgesetzes (neuer § 8a Mutterschutzgesetz) 

Gegenüber dem geltenden Recht beinhaltet der neugeschaffene § 8a Mutterschutzge

setz folgende Verbesserungen für werdende und stillende Mütter: 

Absatz 1: 

Da die EG-Richtlinien Mindestvoraussetzungen tür Sicherheit und Gesundheitsschutz in 

Arbeitsstätten enthalten, werden die Arbeitgeber in der neugeschaffenen Bestimmung 

verpflichtet, schwangeren Frauen und stillenden Müttern das Hinlegen und Ausruhen 

unter geeigneten Bedingungen zu ermöglichen. 

Die Übernahme dieser Regelung in das österreichische Mutterschutzgesetz bedeutet 

eine Verbesserung der Situation werdender und stillender Mütter im Vergleich zum bis

herigen Recht. 
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Absatz 2 und 3: 

Die Schaffung geeigneter Bedingungen, schwangeren Frauen und stillenden Müttern 

das Hinlegen und Ausruhen zu ermöglichen, wird begrüßt. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des Nationalrates 

zugeleitet. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

25. September 1992 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Binder 
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